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INHALT: 

  
1.10. – 30.11.2018 

Wahl des Schwerbehindertenvertreters 
in der Einrichtung 

Hier gibt es Informationen: 

MAVO § 52 

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 

Newsletter DiAG-MAV vom 29.Juni 2018 

http://www.sbv-wahl.de/de/gesetze.html 

Was macht eine 1-er  MAV                                  

bei Urlaub oder Krankheit? 

D 
a es sich bei der MAV-Tätigkeit um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, ist es 

grundsätzlich erlaubt (aber nicht vorgeschrieben) die MAV-Tätigkeit während des 

Urlaubs oder während einer Erkrankung auszuführen. 

In diesem Fall wäre die in der Urlaubszeit geleistete MAV-Arbeit auf die Dienstzeit anzurech-

nen. 

Eine solche Lösung bietet sich dort an, wo es kein Ersatzmitglied gibt, das bei Verhinderung 

des MAV-Mitgliedes einspringen kann. Aber nicht jedes MAV-Mitglied ist bereit oder in der 

Lage, die MAV-Arbeiten auch im Urlaub oder bei Krankheit auszuführen. 

So gesehen ist es die Verantwortung der Belegschaft dafür zu sorgen, dass für Zeiten der Ver-

hinderung des MAV-Mitgliedes das Ersatzmitglied die MAV-Aufgaben wahrnehmen kann. 

Gibt es kein Ersatzmitglied und steht das MAV-Mitglied außerhalb der Dienstzeiten nicht zur 

Verfügung, so kann es passieren, dass wichtige Beteiligungen der MAV (z.B. Zustimmung bei 

Eingruppierung) nicht stattfinden können. Dann sollte mit dem Dienstgeber abgesprochen 

werden, dass der MAV bestimmte Angelegenheiten (z.B. Eingruppierung) erst nach Beendi-

gung des Urlaubs vorgelegt werden. 

http://www.sbv-wahl.de/de/gesetze.html
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Mitgliederversammlung am 18./19.9.2018  

 Teilnahmerekord 

 KollegInnen aus Ludwiglust verabschiedet 

An der diesjährigen Mitgliederversammlung nahmen 87 KollegInnen aus 48 Einrichtungen teil. 

Auch wenn es sich um die bisher teilnehmerstärkste Mitgliederversammlung handelte und der Tagungsraum kaum mehr Per-

sonen aufnehmen konnte, besteht vor dem Hintergrund, dass es im Erzbistum insgesamt 110 Mitarbeitervertretungen gibt, 

aber nur 48 MAVen  teilgenommen haben, der Wunsch nach weiterem Wachstum. Schließlich geht es darum, die Arbeit und 

die Schwerpunkte der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft mitzugestalten, gut informiert zu sein und sich ggf. zu vernetzen. 

Themen der diesjährigen Mitgliederversammlung: 

 Beteiligung der MAV bei Eingruppierung und Zuweisung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 Änderungsbedarf an der aktuellen MAVO 

 Aktuelle  kritische Betrachtung der Verhandlungsergebnisse der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 Einführung in die neue Entgeltordnung der DVO 

Bedauerlicherweise mussten wir die Kollegin Christiane Barten von der Mitarbeitervertretung der Edith-Stein Schule in Lud-

wiglust (Schule der Bernostiftung) verabschieden. Die Edith Stein-Schule wird zum 1.1.2019  in das Diakoniewerk „Neues Ufer 

gGmbH“ ausgegliedert. 

Auch die Johannes-Prassek-Schule in Lübeck wird zum 1.1.2019 ausgegliedert. Sie geht in den privaten Träger „Kinderwege e. 

V.“ über.  

Tschüss und alles Gute ! 

Auch wenn es für die MitarbeiterInnen, Kinder und Eltern sicher erfreulich ist, dass der Betrieb der beiden Schulen weitergeht, 

so bleibt doch der bittere Beigeschmack, dass mit dieser Ausgliederung die MitarbeiterInnen ihr Anstellungsverhältnis bei ei-

nem katholischen Träger verlieren und damit aus der Dienstgemeinschaft des Erzbistums ausgeschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an das Positions- und Forderungspapier der außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung im Februar 2018, in dem gefordert wird, dass das Ergebnis des wirtschaftlichen Konsolidierungsprozesses des Erzbis-

tums nicht sein darf, dass MitarbeiterInnen ihr Anstellungsverhältnis bei einem katholischen Dienstgeber verlieren. Leider hat 

es bisher auf das Positions- und Forderungspapier seitens der Bistumsleitung keine verbindliche Reaktion gegeben. 
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A 
m 5. September d. J. wurden die Klagen von 8 Mitarbeitervertretungen der Hamburger Schulen zum zweiten Mal vor 

dem Kirchlichen Arbeitsgericht in Hamburg verhandelt. Nachdem die Entscheidung des Erzbistums veröffentlicht wur-

de, dass 5-8 katholische Schulen in Hamburg geschlossen werden sollen, hatten die MAVen Klage eingereicht, weil sie 

an dieser Entscheidung nicht beteiligt wurden. 

In einer ersten Verhandlung beim Kirchlichen Arbeitsgericht war angeregt worden, dass das Erzbistum mit den MAVen eine 

Dienstvereinbarung abschließt, in der den MitarbeiterInnen ein Kündigungsschutz zugesichert wird. Auf eine solche Vereinba-

rung wollte sich das Erzbistum jedoch nicht einlassen, obwohl öffentlich immer wieder versichert wurde, dass es zu keinen Kün-

digungen kommen würde. 

In  der zweiten Verhandlung hat das Arbeitsgericht nun eindeutig entschieden, dass die MAVen im Vorwege hätten beteiligt 

werden müssen (Anhörung und Mitberatung nach MAVO § 29). Anhörung und Mitberatung bedeutet eben, dass der Dienstge-

ber vor einer nach MAVO § 29 beabsichtigten Maßnahme die MAV rechtzeitig zu unterrichten und im Fall von Einwendungen 

seitens der MAV diese Einwendungen in einer gemeinsamen Sitzung zu beraten hat. Erst nach einem solchen Einigungsge-

spräch kann der Dienstgeber die Maßnahme umsetzen. (vgl. Eichstätter Kommentar § 29, RZ4). 

Eine Revision beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof in Bonn wurde seitens des Arbeitsgerichtes nicht zugelassen. Insofern ist die 

Die MAVO gilt auch in der Hektik der Schulschließungen 

Dienstgemeinschaft im Erzbistum –                                                     

da ist noch Luft nach oben 

 

Neue Entgeltordnung für den                                                       

verfasst kirchlichen Bereich  

S 
eit für den öffentlichen Dienst (TvÖD) im Jahr 2015 neue Eingruppierungs-und Vergütungsrichtlinien (Entgeltordnung) 

beschlossen wurden, hat eine Arbeitsgruppe der Regional -KODA Nord – Ost eine neue Entgeltordnung für alle Mitar-

beiterInnen im Anwendungsbereich der DVO erarbeitet. Diese wurde von der Regional – KODA Nord – Ost im März 

2018 beschlossen und mit der Veröffentlichung in den Amtsblättern der (Erz-)Bistümer zum 1. Juli 2018 in Kraft gesetzt. In der 

DVO belegt die Entgeltordnung die Anlage 1. 

Eine Ausnahme bildete der Sozial – und Erziehungsdienst (SuE). Für diesen wurde bereits im Jahr 2016 die neue Entgeltord-

nung – analog dem TvÖD – übernommen. Die ehemals für den SuE gültige Anlage 13 wurde zum 1. Juli 2018 in die Anlage 1 

integriert. 

Grundsätzlich bestand die Herausforderung für die Arbeitsgruppe der Regional - KODA darin, für kirchenspezifische Berufs-

gruppen (Gemeindereferenten, Pastoralreferenten; Kirchenmusiker etc.) Eingruppierungs- und Vergütungsrichtlinien zu erar-

beiten, die die doch sehr unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten und Umstände aller 6 (Erz-) Bistümer berücksichtigen. 

 Wichtig zu wissen: 

 Alle MitarbeiterInnen in den Entgeltgruppen EG 1 – 8 und EG 10 - 15 werden automatisch übergeleitet und bleiben in 

ihren Entgeltgruppen. Eine Beteiligung der MAV an dieser Überleitung findet nicht statt. Der Dienstgeber muss hier also 

entscheiden in welche (neue) Entgeltgruppe überzuleiten ist. Bei dieser Entscheidung ist die MAV zu beteiligen 

(Zustimmung). 

 Die Entgeltgruppe EG 9 wird in 9a; 9b und 9c aufgeteilt. 

 Grundsätzlich sollte jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin anhand der neuen Eingruppierungsrichtlinien und Tätigkeits-

merkmalen für sich prüfen, ob er nach der Überleitung noch in der richtigen Entgeltgruppe eingruppiert ist. 
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 Um dies zu prüfen, finden die MitarbeiterInnen die neue Entgeltordnung im Amtsblatt Nr. 8 aus 2018 des Erzbistums 

Hamburg; auf der Homepage der DiAG – MAV oder auf der Homepage der Regional -KODA Nord – Ost unter Beschluss 2 

aus 2018. 

 Achtung!: Sollte sich nach der neuen Entgeltordnung (Anlage 1) für die MitarbeiterInnen eine höhere Entgeltgruppe 

ergeben,  können der Mitarbeiter Innen einen Antrag auf diese höhere Eingruppierung stellen. Dabei ist jedoch zu be-

denken, dass die neue Eingruppierung unter Umständen den Verlust von bisherigen Zulagen zur Folge hat. Die Über-

leitungsrichtlinien finden Sie in der Neufassung der Anlage 12 zur Entgeltordnung. Ist ein solcher Antrag erfolgreich, so 

ist bei der Höhergruppierung die MAV nach MAVO § 35 Abs. 1 Ziff. 2 zu beteiligen. 

Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung wird der Prozentsatz zur Berechnung der Jahressonderzahlung abgesenkt: 

EG 1- 8 und S 2 – S 9                      79,51% 

EG 9a – 12 und S 11a – S 18   70,28% 

EG 13 – 15                        51,78%  

Diese Absenkung erfolgt analog dem TvÖD – wobei dieser schon seit 2015 als Kompensation für die damals eingeführte        

Entgeltordnung und Entgelterhöhung die Jahressonderzahlung absenkt. 



5 

AUSGABE NR. 3/2018 10. Oktober 2018 

 



6 

AUSGABE NR. 3/2018 10. Oktober 2018 

 

DiAG-MAV in Erzbistum Hamburg                                                                                                                                                                                      

Lange Reihe 2                                                                                                                                                                                                                        

20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                 

Tel. 040/18011971                                                                                                                                                                                                                  

Fax 040/18073829                                                                                                                                                                                                                   

E-Mail: geschaeftsstelle@diag-mav-hamburg.de 


